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1. Gesetzliche Grundlagen

Die Berufsmaturitat Wirtschaft und Dienstleistungen Typ Wirtschaft wahrend der beruflichen
Grundbildung (BM 1) dauert drei Jahre. Sie ermdglicht den Zugang zu den Fachhochschulen.

Rechtsgrundlagen:

- Bundesgesetz Uber die Berufsbildung vom 13. Dezember 2002

- Verordnung Uber die Berufsbildung vom 19. November 2003

- Verordnung uber die eidgendssische Berufsmaturitat vom 24. Juni 2009

- Rahmenlehrplan fir die Berufsmaturitat vom 18. Dezember 2012

- Kantonale Berufsmaturitatsverordnung vom 30. Juni 2015

- Kantonales Reglement Uber die Berufsmaturitat vom 21. September 2015

- Kantonaler Schullehrplan

- Empfehlung Nr.11 SBBK zum Einbezug und zur Anrechnung vom Fremdsprachendiplomen
in der Berufsmaturitatsprifung

2. Organisatorisches

Fir die Organisation und die Durchfiihrung der Berufsmaturitatsprifungen ist die Prifungslei-
tung zustandig.

- Die Abschlussprifung im Fach IKA findet am Ende des 4. Semesters statt. Die Prifungs-
note wird schriftlich bekannt gegeben.

- Die restlichen Abschlusspriifungen, ausgenommen externe Sprachdiplome, finden am Ende
des 6. Semesters statt. Die Prifungsleitung bestimmt den Zeitpunkt.

- Die mundlichen Abschlussprufungen werden von den die Klassen unterrichtenden Lehrper-
sonen sowie von Expertinnen und Experten abgenommen. Die Expertin oder der Experte
protokolliert den Verlauf der Prifung und legt gemeinsam mit der Lehrperson die Prifungs-
note fest.

- Die schriftlichen Abschlusspriifungen werden von den kantonalen Fachgruppen erstellit.

- Die Berufsmaturandinnen und Berufsmaturanden erhalten zwei Notenausweise: einen No-
tenausweis zur absolvierten Berufsmaturitat und einen Notenausweis zum EFZ.
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3. Abschluss Berufsmaturitat

3.1. Notenbegriffe und Rundungsregeln

e Erfahrungsnote
Die Erfahrungsnote entspricht dem arithmetischen Mittel aller Semesterzeugnisnoten
und wird auf ganze oder halbe Noten gerundet.

¢ Prifungsnote
Die Prafungsnote entspricht der Leistung oder dem Mittel der Leistungen in den Prufun-
gen im entsprechenden Fach. Die Prifungsnote wird auf ganze oder halbe Noten ge-
rundet.

Wenn die Prifung in einem Fach aus mehreren separat bewerteten Teilen besteht (z.B.
mundliche und schriftliche Prifung), so sind diese Teile mit ganzen oder halben Noten
zu bewerten.

e Fachnote
Die Fachnote entspricht dem arithmetischen Mittel aus der Erfahrungsnote und der Pri-
fungsnote, respektive nur der Erfahrungsnote bei Fachern ohne Abschlussprifung und
wird auf ganze oder halbe Noten gerundet.

e Gesamtnote
Fir den Berufsmaturitatsabschluss zahlen alle Facher gemass Rahmenlehrplan zu glei-
chen Teilen. Jedes Fach liefert eine Fachnote; das arithmetische Mittel aller Fachnoten
gilt als Gesamtnote. Die Gesamtnote wird auf eine Dezimalstelle gerundet.

Fir das EFZ zahlen die Facher und die Berechnung gemass BIVO.
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3.2 Berechnungsgrundlagen

Abschluss Berufsmaturitat Form Gewichtung
Prufungsfacher 1. Lehrjahr 2. Lehrjahr 3. Lehrjahr S | m |ERFA| Priifung | Gewicht
Deutsch ERFA ERFA ERFA ERFA ERFA ERFA X X | 50% 50% 1/9
Franzésisch ERFA ERFA ERFA ERFA ERFA || ERFA || X | X | 50% 50% 1/9
Englisch ERFA ERFA ERFA ERFA ERFA ERFA | X X | 50% 50% 1/9
Mathematik G ERFA ERFA ERFA ERFA ERFA ERFA X 50% 50% 1/9
;i:caf?:l-l:ggwesen ERFA ||| ERFA ||| ERFA ||| ERFA ||| ERFA ||| ERFA | X 50% | 50% 119
Wirtschaft und Recht ERFA ERFA ERFA ERFA ERFA ERFA | X 50% 50% 1/9
Geschichte und Politik || ERFA ERFA ERFA ERFA 100% 1/9
Technik und Umwelt ERFA || ERFA 100% 1/9
K‘rts:i’ti::ip"“ﬁres ERFA ||| ERFA ERFA || IDPA || x | X | 50% | 50% 119

s = schriftlich, m = mindlich
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3.3. Schlussprifungen

Deutsch Position 1 Kantonale schriftliche Priifung 150 Minuten
Miindliche Prifung 20 Minuten
Position 2 @ der Erfahrungsnoten aller Semester
Franzésisch ' Variante |
Position 1a Kantonale schriftliche Priifung 120 Minuten
Position 1b Miindliche Prifung 20 Minuten
Position 2 @ der Erfahrungsnoten aller Semester
Variante I
Position 1a Von der EBMK anerkanntes und bestandenes externes
Diplom Niveau B2 (z.B. DELF B2) oder héher wird in
Noten umgerechnet
Position 2 @ der Erfahrungsnoten aller Semester
Englisch ' Variante |
Position 1a Kantonale schriftliche Priifung 120 Minuten
Position 1b Miindliche Prifung 20 Minuten
Position 2 @ der Erfahrungsnoten aller Semester
Variante I
Position 1a Von der EBMK anerkanntes und bestandenes externes
Diplom Niveau B2 (z.B. FCE B2) oder héher wird in No-
ten umgerechnet
Position 2 @ der Erfahrungsnoten aller Semester
Mathematik G Position 1 Kantonale schriftliche Priifung 120 Minuten
Position 2 @ der Erfahrungsnoten aller Semester
Wirtschaft und Position 1 Kantonale schriftliche Priifung 120 Minuten
Recht
Position 2 @ der Erfahrungsnoten aller Semester
Finanz- und Rech- Position 1 Kantonale schriftliche Priifung 180 Minuten
nungswesen
Position 2 @ der Erfahrungsnoten aller Semester

1 Die Kandidatin oder der Kandidat entscheiden sich bei der Priifungsanmeldung (Notenabgabe 5.Semester) fiir eine
der beiden Varianten.
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3.4. Bestehen der Berufsmaturitat

Die Berufsmaturitat ist bestanden, wenn

o die Gesamtnote (Durchschnitt aller Fachnoten) mindestens 4,0 betragt,

e hochstens 2 Fachnoten ungentigend sind,

e die Differenz der ungenliigenden Fachnoten zur Note 4,0 gesamthaft den Wert 2,0 nicht
Ubersteigt.

4. Abschluss Eidgenossisches Fahigkeitszeugnis (EFZ)

Flr das Bestehen der Abschlussprifung EFZ absolvieren die Lernenden der integrierten Berufs-
maturitat (WD-W) in HKB B, HKB C, HKB D und HKB E dieselbe schulische Abschlussprifung
wie die Lernenden im EFZ. Von den Erfahrungsnoten und HKB A innerhalb der schulischen Ab-
schlussprifungen EFZ sind sie jedoch dispensiert.

Berechnungsgrundlagen Notenausweis Kauffrau/Kaufmann EFZ (Rundung)

HKB A Dispensation fur die BM1 geméass den Ausfilhrungsbestimmungen
zum Qualifikationsverfahren mit Abschlussprifung der SKKAB

HKB B 75 Min. schriftlich Fallarbeit mit Teilaufgaben 114 | (1/2)

Handlungssimulationen

HKB C 75 Min. schriftlich (+Fremdsprache)

14 | (112)

Rollenspiele und aktive Anwendung

HKB D 30 Min. mindlich (+ Fremdsprache)

14 | (1/2)

HKB E 75 Min. schriftlich Fallarbeit mit Teilaufgaben 114 | (1/2)

Berufskenntnisse und Allgemeinbildung gesamt (Mittel aus der Summe der vier Quali-

fikationsbereiche HKB B - HKB E, gerundet auf eine Dezimalstelle.) 4/a | (1/10)

Die weitere Verrechnung mit den Erfahrungsnoten im Betrieb (Berufliche Praxis HKB A — HKB E) und
dem (iberbetrieblichen Kurs (HKB A — HKB E) siehe Notenrechner Kaufmannischer Verband.
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https://www.kfmv.ch/wissen/lehre/reform-kv-lehre/notenrechner

5. Kombinationen Berufsmaturitat / EFZ

Grundsatz

Damit das EFZ mit kaufmannischer Berufsmaturitat bestanden ist, missen die Anforderungen
der BM und des Fahigkeitszeugnisses erfillt sein:

- Erfullen der Bestehensnorm Berufsmaturitat
- Erflllen der Bestehensnorm QV (EFZ betrieblich und schulisch)

Dabei kénnen folgende Situationen entstehen:

Berufsmaturi- Betrieblicher Schulischer Endergebnis
tat Lehrabschluss Lehrabschluss
1 | bestanden bestanden bestanden BM + EFZ bestanden
2 | nicht bestanden | bestanden bestanden EFZ bestanden
3 | bestanden bestanden nicht bestanden BM + EFZ nicht bestanden

4 | bestanden

nicht bestanden

bestanden

BM + EFZ nicht bestanden

5 | nicht bestanden

bestanden

nicht bestanden

BM + EFZ nicht bestanden

Wer weder die Bedingungen fiir den Erwerb des EFZ noch die Bedingungen flir den BM-Ab-
schluss erfullt, kann das QV (EFZ) und den BM-Abschluss oder nur das QV wiederholen.

Wer die Bedingungen flr den Erwerb des BM-Abschlusses, nicht aber des EFZ erfullt (Falle 3

und 4) wiederholt die Lehrabschlussprifung und erhalt bei erfolgreichem Abschluss des EFZ
auch die bereits bestandene Berufsmaturitat.

6. Prufungswiederholung

6.1. Abschlussprifung Berufsmaturitat

Wer die Berufsmaturitatsprifung nicht bestanden hat, kann diese einmal wiederholen.

Es mussen alle Facher wiederholt werden, in denen ein ungeniigendes Resultat erzielt wurde
(Note unter 4,0).

Fir die Facher des Grundlagen- und Schwerpunktbereichs zahlt bei der Wiederholung die Pri-
fungsnote ohne Beriicksichtigung der bisherigen Erfahrungsnote.

Fir die Facher des Erganzungsbereichs ist bei der Wiederholung eine Prifung zu absolvieren.
Es zahlt nur die Prufungsnote.

Wird zur Vorbereitung der Wiederholung der Unterricht wahrend mindestens zwei Semestern
besucht, so zahlen fur die Notenberechnung nur die neuen Erfahrungsnoten.

Die Wiederholung findet frihestens nach einem Jahr bei der nachsten ordentlichen Prifung
statt.

Die Noten der genligenden Facher werden Ubernommen.

6.2. QV EFZ
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Wiederholungen von Qualifikationsverfahren sind hdchstens zweimal moglich.

Es mussen alle Facher wiederholt werden, in denen ein ungenigendes Resultat erzielt wurde
(Fachnotnote unter 4,0).

Die Wiederholung findet friihestens nach einem Jahr bei der nachsten ordentlichen Prifung
statt.

Betriebliches QV: Ist die Note des Qualifikationsbereiches «praktische Arbeit» ungenigend, so
ist er in seiner Gesamtheit zu wiederholen. (Art. 25.2 BiVo)

Schulisches QV: Ist die Note des Qualifikationsbereiches «Berufskenntnisse und Allgemeinbil-

dung» ungenugend, so sind nur die mit einer ungenugenden Note absolvierten Positionen zu
wiederholen. (Art. 25.3 BiVo)

7. Rekursmaoglichkeiten

Ein Rekurs gegen Zeugnisnoten ist innert 14 Tagen nach Erhalt des Schulzeugnisses schriftlich
beim Bildungsdepartement des Kantons St.Gallen einzureichen. Dessen Entscheid ist endguiltig.

Gegen Prifungsnoten kann nach kantonalem Recht beim Bildungsdepartement des Kantons
St.Gallen Rekurs eingereicht werden. Die Rechtsmittelbelehrung erfolgt mit der Eréffnung des
Ergebnisses durch das BZWU.

Das Rekursverfahren gegen das Resultat an externen Sprachprtfungen richtet sich nach den

entsprechenden Prifungsreglementen. Ein Rekurs gegen das Resultat auf dem kantonalen In-
stanzenweg ist ausgeschlossen.

7. Unredlichkeit und Priifungsversaumnis

In diesen Fallen findet Art. 35 des kantonalen Reglements Uber die Berufsmaturitat Anwendung:

Bei Priifungsunregelméssigkeiten wird Art. 34 der Verordnung Uber die Berufsbildung sachgeméss
angewendet.

Im Artikel 34 der Verordnung Uber die Berufsbildung heisst es:
1 Das Amt fiir Berufsbildung ordnet Massnahmen gegen Personen an, die an der Priifung uner-
laubte Hilfe in Anspruch genommen haben, sich unredlich verhalten haben oder ohne wichtigen

Grund nicht oder verspétet an die Priifung angetreten sind.

2 Es kann einen Verweis erteilen, einen Notenabzug verfligen oder die Priifung im betreffenden
Fach oder die ganze Priifung ungliltig erkldren. Eine ungliltig erklarte Priifung gilt als abgelegt.

8. Schlussbestimmungen

Der Inhalt dieser Wegleitung wird laufend den Entwicklungen und dem behdrdlichen Vorgehen
bei der Umsetzung der gesetzlichen Bestimmungen angepasst. Glltig ist die jeweils letzte Ver-
sion. Diese ersetzt alle voran gegangenen.
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6. Anhang

Berechnung der Priufungsnoten

Deutsch

Die Leistungen in den Teilprifungen werden in Punkten bewertet. Die schriftliche Sprachprifung
wird mit 50 Punkten bewertet, ebenfalls der Aufsatz. Der resultierenden Punktzahl werden
ganze und halbe Notenwerte gemass untenstehender Tabelle zugeteilt.

Punkte Note
95 -100 6
85-94 5,5
75-84 5
65-74 4.5
55-64 4
45 — 54 3,5
35-44 3
25-34 2,5
15-24 2
5-14 1,5
0-4 1

Franzosisch, Variante Il

Die erreichten Punkte der DELF B2-Priifung werden geméass Empfehlung 11 zur Anrechnung
der Fremdsprachendiplome im Rahmen der Berufsmaturitat wie folgt umgerechnet:

Punkte Note Punkte Note
90 - 100 6 42 —49.5 3,5
80— 89.5 55 34-41.5 3
70-79.5 5 25-33.5 2,5
60 — 69.5 4,5 17 -24.5 2
50 - 59.5 4 9-16.5 1,5

0-8 1

Englisch, Variante Il

Die erreichten Punkte der FCE-Priifung werden gemass Empfehlung 11 zur Anrechnung der
Fremdsprachendiplome im Rahmen der Berufsmaturitat wie folgt umgerechnet:

Punkte Note Punkte Note
180 — 205 6 155 -159 3.5
175-179 5.5 145 - 154 3
170 - 174 5 140 — 144 2.5
165 - 169 4.5 135-139 2
160 — 164 4 130 -134 1.5

102 - 129 1

O Bzwu



	Reglement
	Berufsmaturitätsprüfung 2026
	(2023 – 2026)
	Position 1
	150 Minuten
	Variante I
	Kantonale schriftliche Prüfung
	Variante I
	Kantonale schriftliche Prüfung




	Französisch, Variante II
	Englisch, Variante II

